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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

I. Auf die europäische Patentanmeldung 70 200 322.0, die am 

20. Juni 1979 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 

14. Juli 1978 aus einer Voranmeldung in der Schweiz ange-

meldet worden ist,, wurde am 08. April 1981 das 4 An-

sprUche umfassende Patent 0 007 122 erteilt. 

Der Patentanspruch 1 lautet: 

1. Etagenweise aufgeteiltes, mit einem ZwangslUftungs-

system ausgestattetes Elektronikgestell (Fig. 5 und 6) zur 

Aufnahme einer Vielzahl plattenformiger, elektronischer 

Baugruppen (18), die aufrecht stehend von vorne in das 

Gestell einschiebbar sina; die in vollständig eingescho-

benem Zustand, gehalten durch luftdurchlässige FUhrungen 

(17), rUckseitige Uber Steckverbinder elektrisch mitein-

ander verbunden sind und die mit ihren Frontplatten (19) 

eine bis auf dUnne Schlitze geschlossene Front bilden, 

wobei sich das ZwangsbeiUftungssystem zusarnmensetzt aus 

Zu- und Abluftrohren (40', 41'), weiche vertikal an den 

Seiten des Gestells angeordnet sind, aus Trennplatten 

(54); die die verschiedenen Etagen des Gestells luftdicht 

gegeneinander abgrenzen, aus Luftein- und Luftaustritts-

öffnungen (56, 55) ober- bzw. unterhaib der Trennplatten 

(54) zur Verbindung der Zu- bzw. Mluftrohre (40', 41') 

mit den Etagen und aus Ventilatoren (61) zum Einspeisen 

von Frischluft in die an den Enden geschlossene Zuluft-

rohre, gekennzeichnet durch folgende Merkmale: 

a) 	das Elektronikgestell (Fig. 5) setzt sich zusammen 

aus unabhängigen, selbsttragenden Stapelelementen 

(11), die frei Ubereinander gestapelt auf einem Fu13-

teil (51) stehen und die untereinander und mit dem 

FuI3teil starr verbunden sind; 
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b) 	jedes Stapelelement (11) bildet eine Einheit aus 

einem inneren, oben und unten offenen Rabmen (12), 

weicher durch eine Trennplatte (54) luftdicht in 

einen oberen und einen ungleich grol3en unteren Be-

reich geteilt wird, von denen der gr68ere zur Auf-

nahme der Baugruppen (18) dient, und aus drei verti-
kalen LUftungsschchten (40, 41, 42), die den mit 

Verbindungsöffnungen (55. 56) versehenen Rahmen (12) 

an der linken, rechten und rUckwrtigen Seite urn-

geben, und die sich beim tibereinanderstapein der 
Stapelelemente (11) zu den LUftungsrohren (40', 41', 

42') zusaimnenfUgen. 

II. Nachdem die Nixdorf Computer AG; D-4790 Paderborn; ge-

stUtzt auf die DE-B- 2 152 541, die DE-A- 2 638 118 und 

das Buch "WärmeUbertragung" von Dieter van Leyen, heraus-

gegeben 1971 von der Siemens AG, Berlin und MUnchen, 

S. 161, 162, 189, gegen die Erteilung des Patents Em-

spruch erhoben hatte, hat die Einspruchsabteilung durch 

Entscheidung vom 02. März 1983 den Einspruch zurUckge-

wiesen und das Patent in unverändertem Umfang aufrecht-

erhalten. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 

22. April 1983 unter gleichzeitiger Zahiung der Beschwer-

degebUhr Beschwerde eingelegt, weiche mit dem am 

12. Juli 1983 eingegangenen Schriftsatz begrUndet wurde. 

Sie beantragte die oben genannte Entscheidung aufzuheben 

und das erteilte Patent in vollem Umfang zu widerrufen. 

Zur BegrUndung fUhrte sie im wesentlichen aus, daB die der 
Arimeldung zugrunde liegende Aufgabe und die prinzipielle 

technische Lehre zu ibrer Lösung aus der DE-B- 2 152 541 

bekannt seien und die im Anspruch 1 gegenUber der bekann- 
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ten Lösung noch verbleibenden Merkmale nicht erfinderische 

MaBnahmen zur Anpassung der in der DE-B-- 2 152 541 gegebe-

nen Lehre an das aus der DE-A- 2 638 118 bekannte Elektro-

nikgestell darsteilten. Auch aus einer in keiner Weise er-

finderischen Kombination der an Hand der Bilder 62, rechts 

unten (aufeinandergestapelte Gerätekoffer), und 83 (zen- 

trales BelUftungssystem) in dem Buch von van Leyen a.a.O. 

gegebenen Lehren ergebe sich das Elektronikgestell nach 

dem Streitpatent in naheliegender Weise, wozu auf die 

diesbezUglichen AusfUhrungen in dein während des Em-

spruchsverfahrens am 24. Dezember 1982 eingereichten 

Schriftsatz verwiesen werde. 

IV. Mit Bescheid des Berichterstatters der Kammer vom 28. Ok-

tober 1983 wurde der Patentinhaberin mitgeteilt, daB in 

Ansehung des vorstehend zitierten Standes der Technik der 

Anspruch 1 keinen Bestand haben könne und die baulichen 

Einzelheiten nach den abhängigen AnsprUchen keine Moglich-

keit für die Aufstellung eines gewährbaren Hauptanspruches 

böten. 

V. Auf den Bescheid vom 28. Oktober 1983 hat die Patentin-

haberin das Patent in der erteilten Fassung aufrechter-

halten. Sie beantragte die Beschwerde zuruckzuweisen. 

Zu den AusfUhrungen im Bescheid vom 28. Oktober 1983 wurde 

im wesentlichen folgendes vorgebracht: 

Aufeinandergestapelte tragbare Gerätekoffer nach Bud 62 

in dem Buch von van Leyen seien in keiner Weise identisch 

mit einem "Gestell". Ebensowenig könnten die zwischen den 

einzelnen Koffern angeordneten Luftleitbleche ohne irgend-

weiche öffnungen, man siehe hierzu das Gestell in der 

oberen Hälfte des Bildes 62, als Trennplatten im Sinne des 
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Streitpatentes angesprochen werden. Die Anordnung der 

separaten Luftleitbleche lassen die Koffer als soiche 

völlig unbeeinflui3t und teile sie auch nicht in zwei un- 

gleich groBe Bereiche. Der Kofferstapel sei zudem bar 

eines Fui3teiles und Uber eine etwaige Verbindung der 

Koffer untereinander sei nichts. Es treffe nicht zu, daI3 

der bekannte Kofferstapel mit ZufUhrung der Ktihlluft auf 

der einen Seite und Austritt der erwärmten Luft auf der 

anderen Seite die gleiche KUhlluftfllhrung zeige wie das 

Gestell nach dem Streitpatent, bei dem die KUhlluft beid-

seitig eintrete und die einzelnen Stapelelemente nach hin- 

ten und vorne verlassen. Schlie8lich käme der Fachmann 

auch nicht auf die Idee, zwecks Erzielung einer Zwangs- 

belUftung aul3en an den Koffern LuftfUhrungsrohre anzu-

bringen. Er werde vielmehr bei einer soichen Notwendigkeit 

in die einzelnen Koffer Ventilatoren einbauen. Das Gestell 

nach dem Streitpatent beruhe daher auf einer erfinderi-

schen Tätigkeit. 

ENTSCHE I DUNGS GRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. NachPrUfung der im Verfahren befindlichen Druckschriften 

koinmt die Kammer zu dem Ergebnis, daB der Gegenstand des 

Anspruchs 1 diesem Stand der Technik gegenUber neu ist. 

Das braucht, da auch die Einsprechende insoweit die Neu-

heit nicht bestritten hat, im einzelnen nicht belegt zu 

werden. 

3. Die PrUfung, ob das Gestell nach Anspruch 1 durch den 

Stand der Technik nahegelegt ist, ergibt folgendes: 
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3.1 Ein Elektronikgestell mit den Merlcmalen des Gattungsteils 

des Anspruchs 1 ist aus der im PrUfungsverfahren in Be-

tracht gezogenen DE-A- 2 638 118 bekannt, siehe Fig. 1 mit 

dem dazugehörigen Beschreibungsteil. Die Höhe des bekann-

ten Gestells ist durch die Anzahl der Etagen fest vorgege-

ben und kann nicht mehr variiert werden. 

GemäI3 den Angaben in der europäischen Patentschrift 

0 007 122, Sp. 1, Z. 55 bis Sp. 2, Z. 5, und Sp. 5, 

Z. 53-62 liegt dem Gegenstand des Patents die Aufgabe zu-

gruride, ein flexibles Elektronikgestell mit optimalen Be-

lUftungsverhältnissen bei geringem Kostenaufwand zu schaf-

fen. Unter Flexibilität ist die leichte Anpal3barkeit des 

Gestells an die Anzahl der unterzubringenden Baugruppen 

und an die räumlichen Gegebenheiten des Aufstellungsortes, 

vgl. die Figuren 7 und 8 der Patentschrift, zu verstehen. 

Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des 

Anspruchs 1 gelost. 

Der Benutzer der in der DE-A- 2 638 118 beschriebenen Ge-

stelle wird insbesondere bei notwendig werdenden Vernde-

rungen in der Pnzah1 der unterzubringenden Baugruppen oder 

bei einem Wechsel des Aufstellungsortes ihre mangeinde An-

pai3barkeit als Nachteil feststellen, so dal3 Bestrebungen 

nach Abbilfe des erkannten Mangels auf der Hand liegen. 

Von einem daher zu fordernden "flexiblen" Gestell ist als 

se1bstverstnd1ich zu erwarten, dal3 die BelUftungsverhält-

nisse gegenUber Gestellen fester Abmessungen nicht beein-

trächtigt sind und bei Gestellen vorgegebener Abmessungen 

sich als gut oder optimal erwiesene KUhlluftfUhrungen 

durch eine flexible Gesteilgestaltung nicht verloren 

gehen. Aus rein kommerziellen GrUnden sind die Kosten fUr 

ein flexibles Gestell ira Rabmen zu halten. Die Aufgaben-

stellung vermag somit nichts Besonderes darzutun. 
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3.2 Bud 62 rechts unten in dent Buch von van Leyen (S. 162) 

zeigt die Aufeinanderstapelung von voneinander unab-

hängigen, selbsttragenden Gerätekoffern für elektronische 

Baugruppen. Die einzelnen Gerätekoffer entsprechen durch- 

aus elnem Stapelelement im Sinne des Anspruchs 1 des 

Streitpatents. Je nach Bedarf an elektronischen Geräten 

und Baugruppen können die einzelnen Gerätekoffer beliebig 

zusammengestelit werden (aufeinander :  hintereinander, 

nebeneinander), so dal3 der aus den einzelnen Stapel-

elernenten zusammengefUgte Verband dem Erforderriis nach 

F1exibi1itt gerecht wird. Es bedarf für den Fachrnann 

keines erfinderischen Zutuns nach diesern Vorbild zwecks 

Erlangung der gewUnschten Flexibilität bei dem aus der 

DE-A- 2 638 118 bekannten Gestell, die einzelnen Etagen 

als unabhängige, selbsttragende Stapelelemente wesent-

licher Inhalt der kennzeichnenden Merkmalgruppe a) des An-

spruchs 1 auszubilden. 

Die noch verbleibenden Merkmale aus der Gruppe a) stellen 

rein bauliche Zutaten dar. So ist bei dem Gestell nach der 

DE-A- 2 638 118 ein Fui3teil in Form eines BelUftungsmoduls 

vorhanden und der Kofferstapel nach Bud 62 im Buch von 

van Leyen ruht auf FUi3en. Die Beibehaltung des Ful3teils 

bei der Umbildung des Gestells nach der DE-A- 2 638 118 in 

separate Stapelelemente, urn z.B. eine Unterbringungsmög-

lichkeit für die Ventilatoren zu schaffen, liegt daher im 

Rahmen fachmännischen Handeins. Bei mangeinder Stabilität 

wird schljel3ljch kein Gestellbauer zögern, die einzelnen 

Stapelelemente uritereinander und mit dent Ful3teil zu ver-

binden. 
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3.3 Die einzelnen Gertekoffer (Stapelelemente) nach Bud 62, 

sind zur Erzielung einer Beluftung als oben und unten 

offene Rabmen gestaltet, wie die eingezeichnete Luft-

strömung ohne weiteres erkennen 1äf3t (erstes Teilmerkmal 

aus der Kennzeichengruppe b) des Anspruchs 1). Zwischen 

den einzelnen Gerätekoffern befinden sich ebenso wie bei 

dem Gestell nach der DE-A- 2 638 118 zwischen den einzel-

nen Etagen sog. Trennplatten (Luftleitbleche), weiche wie 

bei dem Gestell nach dem Streitpatent dafUr'sorgen, dal3 

die einzelnen Stapelelemente bzw. Etagen belUftungsmä3ig 

voneinander getrennt sind. Sie verhindern, daB die aus 

einem Stapelelernent (Etage) austretende erwrmte Luft in 

das nächsthöhere Element (Etage) gelangen kann. Die Trenn-

platten (Luftleitbleche) bei dem bekannten Kofferstapel 

bzw. bei dem in der DE--A- 2 638 118 beschriebenen Gestell 

Uben bei praktisch gleicher rumlicher Lage, näxnlich je-

weils zwischen zwei Koffer bzw. Etagen, die gleiche Funk-

tion wie beim Gestell nach dem Streitpatent aus. 

Da sich die Art der KühlluftfUhrung bei dem Kofferstapel 

nach Bud 62 und bei dem Etagengestell gem3 

DEA- 2 638 118, wie sie durch die Lage der öffnungen für 

die Luftzufuhr und den Luftaustritt und der Trennplatten 

festgelegt ist, offensichtlich bewhrt hat, war es für den 

die konstruktive Durchbildung der Stapelelemente durch-

fUhrenden Fachmann naheliegend, dieses LuftfUhrungssystem 

beizubehalten. Hieraus ergibt sich zwangsläufig, daB, wie 

in der Merkmalsgruppe b) vorgeschrieben, die Trennplatte 

den Rabmen luftdicht in einen oberen und einen ungleich 

groBen unteren Bereich teilt, von denen der gr68ere der 

Aufnahme der Baugruppen dient. Hinzu bedarf es bei dem be-

kannten Gerätekofferstapel lediglich des Anbaues der 

zwischen zwei Stapelelementen liegenden Trennplattenein-

heit an das darunter- oder darUberliegende Stapelelement. 
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1:] 

3.4 Der Kofferstapel nach Bud 62 verfUgt im Unterschied zu 

dem Gestell nach der DE-A- 2 638 118 uber keine Zwangsbe- 

lUftung. Die Anordnung einer ZwangsbelUftung hngt im 

wesentlichen von der in den Baugruppen enwickelten Ver-

lustwärme ab. Falls letztere Uber die sich auf Grund des 

Temperaturgefälles und der Konvektion einstellende Luft-

strömung, vgl. Bud 62 in dem Buch von van Leyen, nicht 

mehr ausreichend abgefllhrt werden kann, ist die Anbringung 

einer ZwangsbelUftung als selbstverständlich zu erachten. 

Eine soiche erfordert im ailgemeinen Rohre für die Zu- und 

Abfuhr der KUhlluft in den einzelnen Etagen, vgl. 

DE-A- 2 636 118. 

Aus der DE-B- 2 152 541 ist es bekannt, bei Baugruppen-

stapein, bei denen das einzelne Stapelelement aus jeweils 

zwei in einen stapelbaren, selbsttragenden Rahmen (20) 

eingesetzten Baugruppen (Leiterplatten 36, 43) besteht, in 

weitgehender Ubereinstirninung mit den diesbezUglichen Merk-

malen aus der Gruppe b) des Anspruchs 1 der Streitpatent- 

schrift an die Rahrnen (bier zwei statt drei) LUftungs-

schächte (27, 28) anzuforrnen, die den mit Verbindungsoff-

nungen (29a, 29b, 32a, 32b) versehenen Rahrnen (20) an der 

linken und rechten Seite urngeben und die sich beim Uber-

einanderstapeln der Stapelelemente zu den LUftungsrohren 

(66, 68) zusanimenfUgen. Die DE-B- 2 152 541 vermittelt dern 

Fachrnann somit die Lehre, wie bei frei stapelbaren Rahrnen-

elementen mit ZwangsbelUftung vorzugehen ist, urn die durch 

die Stapelelemente gewonnene Flexibilität nicht wieder zu 

verlieren. In der Anwendung dieser bekannten MaBnahmen im 

vorliegenden Fall kann daher nur ein fachrnànnisches Vor-

gehen erblickt werden. 
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Wie vorstehend bereits ausgefUhrt, kann sich die Kammer 

der Auffassung der Patentinhaberin nicht anschlie3en, daI3 

bei dem bekannten Gerätekofferstapel (oder bei dem Etagen-

gestell nach der DE-A- 2 638 118) eine prinzipiell anders-

artige KUhlluftfUhrung vorliege als bei dem Gestell nach 

dem Streitpatent. Der Unterschied besteht lediglich darin, 

daB beim Stand der Technik nur zwei Seiten des Stapels 

bzw. des Gestells mit der KUhlluftfUhrung belegt sind, 

whrend bei dem Gestell nach Anspruch 1 an drei Seiten des 

Stapels die KUhlluftfUhrung vorgenoinmen wird. Eine zwei- 

oder dreiseitige Gestaltung des KUhlluftsystems ergibt 

sich in erster Linie aus der zu fördernden KUhlluftmenge 

und nicht, wie von der Patentinhaberin behauptet, daraus, 

daB die Zu- und Abluft gefUhrt wird. So wird bei dem in 

der DE-A-- 2 638 118 beschriebenen Gestell die Zu- und Ab-

luft gefUhrt und trotzdem sind nur an zwei Seiten des Ge-

stells LUftungsrohre vorhanden. 

3.5 Zusammenfassend ist festzustellen, daB der flexible Aufbau 

eines Elektronikgestells aus stapelbaren Elexnenten im Hin-

buck auf die stapelbaren Gerätekoffer nach Bud 62 in dem 

Buch von van Lyen für den Fachmann naheliegend war und 

die im Kennzeichen des Anspruchs 1 der Streitpatentschrift 

niedergelegten konstruktiven Merkmale zur Durchbildung der 

Stapelelemente sich aus der Beibehaltung bzw. Anwendung 

von auf dem einschlägigen Gebiet bekannter vorteilhafter 

MaBnahmen ergeben. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf 

einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Art. 56 EPU. 

Anspruch 1 ist daher nicht gewhrbar (Art. 52 (1) EPU). 

4. 	Die AnsprUche 2 bis 4 sind auf den Anspruch 1 rUckbezogen. 

Da Anspruch 1 nicht gewährbar ist, können auch die von ihni 

abhängigen AnsprUche nicht gewhrt werden. 
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EN'TSCHE IDUNGSFORMEL 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und 

das Patent widerrufen. 

Der Geschftsste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

J. Rjjckerl 
	

B. Kaiser 
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